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Konzernabschluss gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Beschlussfassung.

PUNKT 2 DER TAGESORDNUNG 

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz
gewinns der PATRIZIA Immobilien AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
 
Der Bilanzgewinn der PATRIZIA Immobilien AG für das  
Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 204.081.715,87 Euro  
wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Vorschlag zur Gewinnverwendung ist von der Einberufung 
an im Internet unter www.patrizia.ag, dort im Bereich „Investor 
Relations – Hauptversammlung“, zugänglich. Er liegt auch in 
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

PUNKT 3 DER TAGESORDNUNG 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt. 

PUNKT 4 DER TAGESORDNUNG 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  
des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt. 

PATRIZIA Immobilien AG
Augsburg

ISIN DE000PAT1AG3
Wertpapierkennnummer PAT1AG

Augsburg, im Mai 2016

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie herzlich ein zur

ordentlichen Hauptversammlung  
der PATRIZIA Immobilien AG

am Donnerstag, den 16. Juni 2016, 
um 10:00 Uhr im Kongresszentrum 
„Kongress am Park Augsburg“,  
Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg.

TAGESORDNUNG

PUNKT 1 DER TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
PATRIZIA Immobilien AG zum 31. Dezember 2015, des 
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, 
des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des 
Konzerns für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 und des  
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB.

Die genannten Unterlagen sind von der Einberufung an im 
Internet unter www.patrizia.ag, dort im Bereich „Investor  
Relations - Hauptversammlung“, zugänglich. Sie liegen auch  
in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Der Auf-
sichtsrat hat bereits den Jahresabschluss festgestellt und den 
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Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder der PATRIZIA Immobilien 
AG sind bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Ge-
schäftsjahr 2016 entscheidet, zu Mitgliedern des Aufsichts-
rates gewählt. Herr Gerhard Steck soll für den gleichen 
Zeitraum als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, zu beschließen: 
Herr Gerhard Steck, Vorstand der VPV i. R., Weissach i. T., 
wird für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2016 der Gesellschaft beschließt, zum Aufsichtsrat der 
Gesellschaft gewählt. 

Herr Gerhard Steck ist derzeit nicht Mitglied in anderen ge-
setzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- 
und ausländischen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 
Satz 5 AktG. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Gerhard 
Steck nicht in einer persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung zur PATRIZIA Immobilien AG oder deren Konzern-
unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem 
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, deren 
Offenlegung gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex empfohlen wird. Der Aufsichtsrat hat sich 
bei Herrn Steck versichert, dass er den für das Amt zu er-
wartenden Zeitaufwand erbringen kann. 

Einen Lebenslauf von Herrn Gerhard Steck finden Sie auf  
der Internetseite der Gesellschaft unter www.patrizia.ag/
investor-relations/hauptversammlung/2016

PUNKT 7 DER TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals 
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung 
der Satzung der Gesellschaft

PUNKT 5 DER TAGESORDNUNG 

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss
prüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: 

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer und zum 
Prüfer für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanz-
berichte für das Geschäftsjahr 2016 und zum Prüfer für eine 
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das 
Geschäftsjahr 2017, die vor der ordentlichen Hauptver-
sammlung im Jahr 2017 aufgestellt werden, wird die Deloitte & 
Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 
gewählt.

PUNKT 6 DER TAGESORDNUNG 

Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds  
des Aufsichtsrats 

Das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Herr Harald Boberg hat 
sein Aufsichtsratsmandat bei der PATRIZIA Immobilien AG mit 
Wirkung zum 25. Juni 2015 niedergelegt. Das Amtsgericht 
Augsburg bestellte auf Antrag der Gesellschaft mit Beschluss 
vom 29. Juni 2015 Herrn Gerhard Steck als Mitglied des 
Aufsichtsrats. 

Die gerichtliche Bestellung von Herrn Gerhard Steck erlischt 
mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds durch die 
Hauptversammlung in der nach der Satzung erforderlichen 
Anzahl. Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichts-
rat aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 
gewählt werden. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. Die 
Gesellschaft muss daher die feste Geschlechterquote von 
30 % nach § 96 Abs. 2 AktG nicht erfüllen. Der Aufsichtsrat 
schlägt vor, Herrn Gerhard Steck als Mitglied des Aufsichts-
rats zu bestätigen. 
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 (2)  Das Grundkapital ist eingeteilt in 83.955.887 (in  
Worten: dreiundachtzig Millionen neunhundertfünf-
undfünzigtausend achthundertsiebenundachtzig) 
Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

PUNKT 8 DER TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden 
Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen  
Genehmigten Kapitals 2016/I mit der Möglichkeit  
zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende 
Satzungsänderung 

Die von der Hauptversammlung am 20. Juni 2012 erteilte 
und bisher nicht ausgenutzte Ermächtigung zur Erhöhung 
des Grundkapitals um bis zu 14.335.750,00 Euro (§ 4 Abs. 3 
der Satzung) läuft am 19. Juni 2017 aus. Da die ordentliche 
Hauptversammlung 2017 womöglich erst nach diesem Tag 
und die anschließend erforderliche Eintragung eines neuen 
Genehmigten Kapitals in das Handelsregister noch später 
stattfinden wird, sollen die Ermächtigung und das bestehende 
Genehmigte Kapital bereits jetzt aufgehoben und durch eine 
neue Ermächtigung und ein neues Genehmigtes Kapital 
2016/I in Höhe von 37.000.000,00 Euro ersetzt werden. 
So ist sichergestellt, dass die Gesellschaft auch in den kom-
menden Jahren jederzeit und flexibel mit diesem Instrument 
bei Bedarf ihre Eigenmittel verstärken kann. Bei Ausnutzung 
dieses neuen Genehmigten Kapitals 2016/I soll den Aktionä-
ren grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt werden; jedoch 
soll der Vorstand ermächtigt werden, für bestimmte Zwecke 
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auszuschließen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012

  § 4 Abs. 3 der Satzung und die darin enthaltene Ermächti-
gung des Vorstands, das Grundkapital mit Zustimmung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Erhöhung 
des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln („Aktiendividende“) 
und entsprechende Satzungsänderungen zu beschließen:

a)  Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 
76.323.533,00 Euro um 7.632.354,00 Euro auf 
83.955.887,00 Euro (in Worten: dreiundachtzig  
Millionen neunhundertfünfundfünzigtausend  
achthundertsiebenundachtzig Euro) aus Gesell- 
schaftsmitteln durch Ausgabe von 7.632.354  
neuen auf den Namen lautenden Stück aktien (Aktien  
ohne Nennbetrag) erhöht. Die neuen Aktien stehen  
den Aktionären im Verhältnis 10:1 zu, sodass auf  
zehn bestehende Stückaktien eine neue Stückaktie  
entfällt. Die neuen Stückaktien sind ab dem  
1. Januar 2016 gewinnbezugsberechtigt. 

  Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Umwandlung eines 
Teilbetrages in Höhe von 7.632.354,00 Euro der in der 
Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 
ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital. Dem  
Beschluss über die Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln wird die festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2015 zugrunde gelegt. Diese ge-
prüfte und festgestellte Jahresbilanz ist mit dem unein-
ge schränkten Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers der Gesellschaft, der Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschafts prüfungsgesellschaft, München, versehen.

b)   § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung erhalten  
folgende Fassung:

 (1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
83.955.887,00 Euro (in Worten: dreiundachtzig  
Millionen neunhundertfünfundfünzigtausend acht-
hundertsiebenundachtzig Euro). Das Grundkapital  
wurde in Höhe von 5.000.000,00 Euro durch Form-
wechsel der PATRIZIA Firmenverbund AG & Co. KG  
mit dem Sitz in Augsburg erbracht. 
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notierten Aktien nicht wesentlich nicht wesentlich 
im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unterschreitet und die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien einen  
rechnerischen Anteil von insgesamt 10 % des Grund-
kapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung 
auf 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund 
einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 
gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
unter Ausschluss eines Bezugsrechts veräußert 
werden. Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag 
des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur 
Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten und 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. einer Wandlungs- oder Optionspflicht 
ausgegeben werden bzw. noch ausgegeben werden 
können, sofern solche Finanzierungsinstrumente ab 
dem 16. Juni 2016 in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden;

 dd)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur 
Gewährung von Aktien, insbesondere zum Zweck 
des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmens teilen, Beteiligungen an Unternehmen 
und sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben 
in Zusammenhang stehenden Vermögensgegen-
ständen (einschließlich Forderungen), Immobilien 
und Immobilien portfolios, oder zur Bedienung von 
Wandelschuldverschreibungen und/oder Options-
schuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente, die gegen Sachein lage begeben werden.

  Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden Bestim-
mungen nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht 
den Aktionären, sofern dies vom Vorstand mit Zustim-

des Aufsichtsrats bis zum 19. Juni 2017 einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt 14.335.750,00 Euro  
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von  
bis zu 14.335.750 neuen, auf den Namen lautenden 
Stück aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012), 
werden mit Eintragung der unter lit. c) vorgeschlagenen 
Satzungsänderung vollständig aufgehoben.

b) Ermächtigung

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 37.000.000,00 Euro  
ein malig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 
37.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stück - 
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen  
(Genehmigtes Kapital 2016/I). Die Ermächtigung kann 
in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Den Aktionären steht 
grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen 
Aktien zu. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der  
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 aa)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen;

 bb)  wenn und soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern  
bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten 
und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- 
oder Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder einem unmittelbar 
oder mittelbar im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-
henden Unternehmen ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 
Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde;

 cc)  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gem. 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG, wenn der Ausgabebetrag  
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
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Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
einem unmittelbar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegeben 
werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 
Options rechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- 
oder Optionspflicht zustünde;

 cc)  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gem. 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG, wenn der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsen notierten Aktien nicht wesentlich im Sinne 
der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien einen 
rechnerischen Anteil von insgesamt 10 % des Grund-
kapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Ver-
äußerung eigener Aktien gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 
186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugs-
rechts veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, 
die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrech-
ten und Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Options rechten bzw. einer Wandlungs- oder Options-
pflicht ausgegeben werden bzw. noch ausgegeben 
werden können, sofern solche Finanzierungsinstrumente 
ab dem 16. Juni 2016 in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden;

 dd)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur 
Gewährung von Aktien, insbesondere zum Zweck 
des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmens teilen, Beteiligungen an Unternehmen 

mung des Aufsichtsrats bestimmt wird, auch im Wege 
eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
oder auch teilweise im Wege eines unmittelbaren Bezugs-
rechts (etwa an bezugsberechtigte Aktionäre, die vorab 
eine Festbezugserklärung abgegeben haben) und im Übrigen 
im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 5 AktG gewährt werden.

  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapital-
erhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe, festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung 
der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 
festgelegt werden. 

c) Satzungsänderung

 § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 37.000.000,00 Euro 
einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 
37.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2016/I). Die Ermächtigung kann 
in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Den Aktionären steht 
grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen 
Aktien zu. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
in folgenden Fällen auszuschließen: 

 aa)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen;

 bb)  wenn und soweit dies erforderlich ist, um den Inha-
bern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Options-
rechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit 
Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten 
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Genehmigten Kapitals 2016/I und falls das Genehmigte 
Kapital 2016/I bis zum 15. Juni 2021 nicht oder nicht  
vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der  
Ermächtigung anzupassen.

PUNKT 9 DER TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Schaffung eines  
Genehmigten Kapitals 2016/II mit Bezugsrechts
ausschluss zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien  
und die entsprechende Satzungsänderung 

Um den Arbeitnehmern der PATRIZIA Immobilien AG und  
ihrer verbundenen Unternehmen künftig Mitarbeiteraktien  
aus genehmigtem Kapital anbieten zu können, soll ein weite-
res Genehmigtes Kapital zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien in 
Höhe von 1.000.000,00 Euro (Genehmigtes Kapital 2016/II) 
geschaffen werden. Bei der Ausgabe von Mitarbeiteraktien  
ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:
 
a) Ermächtigung
 
  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 1.000.000,00 Euro 
durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen auf den 
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zum 
Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer der PATRIZIA  
Immobilien AG und ihrer verbundenen Unternehmen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II). Die Ermäch-
tigung kann einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen 
ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 
ausgeschlossen. 

  Die neuen Aktien können dabei auch an ein Kreditinstitut 
oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 
oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen ausgegeben 

und sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in 
Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen 
(einschließlich Forderungen), Immobilien und Immo-
bilien portfolios, oder zur Bedienung von Wandel-
schuld verschreibungen und/oder Optionsschuld-
ver schreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente, die gegen Sacheinlage begeben werden.

  Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden Bestimmun-
gen nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht den 
Aktionären, sofern dies vom Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bestimmt wird, auch im Wege eines 
mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG oder 
auch teilweise im Wege eines unmittelbaren Bezugsrechts 
(etwa an bezugsberechtigte Aktionäre, die vorab eine 
Festbezugserklärung abgegeben haben) und im Übrigen 
im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 5 AktG gewährt werden.

  Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung  
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapital-
erhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe, festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung 
der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 
festgelegt werden. 

d)  Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister,  
Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

  Der Vorstand wird angewiesen, den Beschluss über die 
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012 unter lit.  
a) so zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, 
dass die Aufhebung nur eingetragen wird, wenn gleich-
zeitig die unter lit. c) dieses Tagesordnungspunktes 8 zu 
beschließende Satzungsänderung zum Genehmigten 
Kapital 2016/I eingetragen wird.

 
 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 3 
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des  
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einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt wer-
den. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 
Die neuen Aktien können dabei auch an ein Kreditinstitut 
oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 
oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen ausgegeben 
werden, das die Aktien mit der Verpflichtung über-
nimmt, sie ausschließlich Arbeitnehmern der PATRIZIA 
Immobilien AG und ihrer verbundenen Unternehmen 
anzubieten. Die Ausgabe der neuen Aktien kann – soweit 
gesetzlich zulässig – auch an andere Dritte erfolgen, wenn 
rechtlich sichergestellt ist, dass die Aktien Arbeitnehmern 
der PATRIZIA Immobilien AG oder ihrer verbundenen 
Unternehmen angeboten und übertragen werden. Die 
Übertragung von Aktien, die Arbeitnehmern angeboten 
wurden, kann auch nach dem Ende von Sperrfristen oder 
mit der Abrede von Haltefristen erfolgen. Auch insoweit 
ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Soweit 
gesetzlich zulässig, können die Mitarbeiter aktien auch in 
der Weise ausgegeben werden, dass die auf sie zu leisten-
de Einlage ganz oder teilweise aus dem Teil des Jahres-
überschusses gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichts-
rat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrück lagen 
einstellen könnten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit  
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel heiten 
der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbeson-
dere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktien ausgabe, festzulegen. Dabei kann die Gewinn-
berechtigung der neuen Aktien auch abweichend von  
§ 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden.“ 

c) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 
Abs. 3a der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-
nutzung des Genehmigten Kapitals 2016/II und falls das 
Genehmigte Kapital 2016/II bis zum 15. Juni 2021 nicht 
oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Frist-
ablauf der Ermächtigung anzupassen.

werden, das die Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, 
sie ausschließlich Arbeitnehmern der PATRIZIA Immo-
bilien AG und ihrer verbundenen Unternehmen an-
zu bieten. Die Ausgabe der neuen Aktien kann – soweit 
gesetzlich zulässig – auch an andere Dritte erfolgen, wenn 
rechtlich sichergestellt ist, dass die Aktien Arbeitnehmern 
der PATRIZIA Immobilien AG oder ihrer verbundenen Unter-
nehmen angeboten und übertragen werden. Die Übertra-
gung von Aktien, die Arbeitnehmern angeboten wurden, 
kann auch nach dem Ende von Sperrfristen oder mit der 
Abrede von Haltefristen erfolgen. Auch insoweit wird das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. 

  Soweit gesetzlich zulässig, können die Mitarbeiteraktien 
auch in der Weise ausgegeben werden, dass die auf sie 
zu leistende Einlage ganz oder teilweise aus dem Teil des 
Jahresüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und Auf-
sichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrück-
lagen einstellen könnten. 

 
  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitaler höhung und 
ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrech-
te und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. Da-
bei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden. 

b)  Satzungsänderung

  Folgender § 4 Abs. 3a wird neu in die Satzung  
aufgenommen:

  „(3a) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 1.000.000,00 Euro 
durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen auf den Namen 
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke  
der Ausgabe an Arbeitnehmer der PATRIZIA Immobilien 
AG und ihrer verbundenen Unternehmen zu erhöhen 
(Genehmig tes Kapital 2016/II). Die Ermächtigung kann  
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012

  Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juni 2012  
zu Tagesordnungspunkt 12 über eine Ermächtigung des 
Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen und zur Ausgabe von Genuss-
rechten wird mit Eintragung der unter lit. c) vorgeschla-
genen Satzungsänderung vollständig aufgehoben. Das 
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juni 
2012 zu Tagesordnungs punkt 12 geschaffene Bedingte 
Kapital 2012 (§ 4 Abs. 4 der Satzung) wird mit Eintragung  
der unter lit. c) vorgeschlagenen Satzungsänderung voll-
ständig aufgehoben. 

b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen und zur Ausgabe von Genussrech-
ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit oder 
ohne Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. Kombination 
dieser Instrumente) mit Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts

 aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl

   (1)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 15. Juni 2021 einmalig oder 
mehrmals Wandelschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von bis 
zu 950.000.000,00 Euro mit oder ohne Laufzeit-
begrenzung zu begeben und den Gläubigern bzw. 
Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- 
oder Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
bis zu 38.000.000,00 Euro nach näherer Maßgabe 
der jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebe-
dingungen bzw. Genussrechts- und Gewinnschuld-

PUNKT 10 DER TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses 
der Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 über die  
Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel  
und/oder Optionsschuldverschreibungen und zur  
Ausgabe von Genussrechten sowie über die Schaffung 
eines Bedingten Kapitals 2012 und die entsprechende 
Satzungsänderung

Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen  
Er mächti gung zur Ausgabe von Wandelschuldver
schrei bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genuss  
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombina tionen dieser Instrumente) im Volumen von bis 
zu 950 Mio. Euro mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines neuen 
Bedingten Kapitals 2016 in Höhe von 38 Mio. Euro  
und die entsprechende Satzungsänderung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand mit 
Beschluss vom 20. Juni 2012 zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen und zur Ausgabe von 
Genuss rechten mit oder ohne Wandlungs- oder Optionsrecht 
mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ermächtigt 
und die Schaffung eines zugehörigen Bedingten Kapitals 2012 
(§ 4 Abs. 4 der Satzung) mit entsprechender Satzungsände-
rung beschlossen. Die bislang nicht ausgenutzte Ermächti-
gung läuft am 19. Juni 2017 aus. Da die ordentliche Haupt-
versammlung 2017 womöglich erst nach diesem Tag und die 
anschließend erforderliche Eintragung eines neuen Bedingten 
Kapitals in das Handelsregister noch später stattfinden wird, 
sollen die Ermächtigung und das Bedingte Kapital 2012 
bereits jetzt aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung 
und ein neues Bedingtes Kapital 2016 ersetzt werden. So ist 
sichergestellt, dass die Gesellschaft auch in den kommenden 
Jahren bei Bedarf flexibel auf diese Finanzierungsinstrumente 
zurückgreifen kann.
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Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. 
Das Wandlungsverhältnis kann sich auch durch 
Division des unter dem Nennbetrag liegenden Aus-
gabepreises einer Teilschuldverschreibung durch 
den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie 
der Gesellschaft ergeben. Das Wandlungsverhältnis 
kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet wer-
den; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 
festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf 
Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen 
werden, dass diese in Geld ausgeglichen werden 
oder zusammengelegt werden, so dass sich – ggf. 
gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum Bezug ganzer 
Aktien ergeben. Die Anleihebedingungen können 
auch ein variables Wandlungsverhältnis vorsehen. 
Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teil-
schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf 
den Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschrei-
bung nicht übersteigen. 

  (2)  Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschrei-
bungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 
Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Anleihebedingungen bei Endfällig-
keit zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berech-
tigen. Die Optionsbedingungen können vorsehen, 
dass der Optionspreis ganz oder teilweise auch 
durch Übertragung von Teilschuldverschreibun-
gen erbracht werden kann. Das Bezugsverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 
Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis für 
eine Aktie der Gesellschaft. Das Bezugsverhältnis 
kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet wer-
den; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 
festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf 
Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen 
werden, dass diese in Geld ausgeglichen werden 
oder zusammengelegt werden, so dass sich – ggf. 

verschreibungsbedingungen (im Folgenden jeweils 
„Anleihebedingungen“) zu gewähren. Die Schuld-
verschreibungen können mit einer festen und/oder 
mit einer variablen Verzinsung ausgestattet werden, 
wobei die Verzinsung vollständig oder teilweise von 
der Höhe der Dividende der Gesellschaft abhängig 
sein kann.

  (2)  Die Schuldverschreibungen können auf den Inhaber 
oder auf den Namen lauten. 

  (3)  Die Schuldverschreibungen können außer in Euro 
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 
Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung 
eines OECD-Landes begeben werden. 

  (4)  Die Schuldverschreibungen können auch durch von 
der Gesellschaft abhängige oder in ihrem unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehende 
Gesellschaften begeben werden; in diesem Fall 
wird der Vorstand ermächtigt, für die abhängige 
oder im Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaft 
die Garantie für die Schuldverschreibungen zu 
übernehmen und den Gläubigern solcher Schuld-
verschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte 
auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 

  (5)  Bei Emission der Schuldverschreibungen können 
bzw. werden diese im Regelfall in jeweils unter 
sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen 
eingeteilt. 

 bb) Wandlungs- und Optionsrechte

  (1)  Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen mit Wandlungsrecht können die Gläubiger 
bzw. Inhaber ihre Schuldverschreibungen nach 
Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der 
Gesellschaft wandeln. Das Wandlungsverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 
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gebenden Aktien darf den Nennbetrag der einzel-
nen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 
Abs. 1 in Verbindung mit § 199 Abs. 2 AktG sind zu 
beachten. 

 dd)  Wandlungs- bzw. Optionspreis; Verwässerungsschutz

   Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Options-
preis für eine Aktie ist nach den folgenden Grundlagen 
zu errechnen:

  (1)  Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder 
Options preis für eine Aktie muss – mit Ausnahme  
der Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungs-
pflicht vorgesehen ist – mindestens 80 % des Durch-
schnittskurses der Aktien der PATRIZIA Immobilien 
AG während der letzten zehn Börsenhandelstage 
an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag 
der endgültigen Entscheidung des Vorstands  
(Tag der endgültigen Entscheidung über die 
Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von 
Schuldverschreibungen bzw. über die Erklärung 
der Annahme nach einer Aufforderung zur Abgabe 
von Zeichnungsangeboten) über die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen betragen. 

  (2)  Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären 
zum Bezug angeboten werden, ist der Durchschnitts-
kurs der Aktien der PATRIZIA Immobilien AG 
während der letzten zehn Börsenhandelstage an 
der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der 
Bekanntmachung der Bezugsfrist gemäß § 186 
Abs. 2 S. 1 AktG oder, sofern die endgültigen Kondi-
tionen für die Ausgabe der Schuldverschreibungen 
gemäß § 186 Abs. 2 S. 2 AktG erst während der 
Bezugsfrist bekannt gemacht werden, stattdessen 
während der Börsenhandelstage an der Frankfurter 
Wertpapierbörse ab Beginn der Bezugsfrist bis 
zum Vortag der Bekanntmachung der endgültigen 
Konditionen maßgeblich. 

gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum Bezug ganzer 
Aktien ergeben. Die Anleihebedingungen können 
auch ein variables Bezugsverhältnis vorsehen. Der 
anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien darf den 
Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung 
nicht übersteigen. Die Laufzeit des Optionsrechts 
darf die Laufzeit der Schuldverschreibung nicht 
überschreiten.

 cc)  Wandlungs- und Optionspflichten, Wandlungsrecht  
der Gesellschaft

  (1)  Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen 
können ein Wandlungs- oder Optionsrechte der 
Inhaber bzw. Gläubiger und/oder eine Wandlungs- 
oder Optionspflicht der Inhaber bzw. Gläubiger 
oder ein Wandlungsrecht der Gesellschaft und/
oder Pflichtwandlungen einschließlich der Ver-
pflichtung zur Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts, jeweils zum Ende der Laufzeit oder 
zu einem anderen Zeitpunkt bzw. bei Eintritt eines 
bestimmten auslösenden Ereignisses oder bei 
Kündigung (im Folgenden gemeinsam „Endfällig-
keit“) begründen oder das Recht der Gesellschaft 
vorsehen, bei Endfälligkeit den Inhabern bzw. 
Gläubigern von Schuldverschreibungen ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geld-
betrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. In 
diesen Fällen kann der Wandlungs- oder Options-
preis für eine Aktie dem Durchschnittskurs der 
Aktien der PATRIZIA Immobilien AG gemäß lit. dd) 
(4) während der letzten zehn Börsenhandelstage 
an der Frankfurter Wertpapierbörse vor oder nach 
dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn 
dieser unterhalb des unter nachstehendem lit. dd) 
genannten Mindestpreises liegt. 

  (2)  Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei 
Endfälligkeit je Teilschuldverschreibung auszu-
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Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts 
bzw. Erfüllung einer Wandlungspflicht oder eines 
Wandlungsrechts der Gesellschaft zustehen würde. 
Die Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionsprei-
ses kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung 
des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. Erfüllung 
der Wandlungspflicht oder die Ermäßigung einer 
etwaigen Zuzahlung bewirkt werden. Die Anleihe-
bedingungen können darüber hinaus für den Fall 
der Kapitalherabsetzung oder anderer Kapitalmaß-
nahmen oder Umstrukturierungen, oder für sonsti-
ge außergewöhnliche Maßnahmen oder Ereignisse, 
die zu einer Verwässerung des Werts der ausgege-
benen Aktien der Gesellschaft führen können, eine 
wertwahrende Anpassung der Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten und Wand-
lungsrechte der Gesellschaft vorsehen. Im Übrigen 
kann bei einer Kontrollerlangung durch Dritte eine 
marktübliche Anpassung des Options- und Wand-
lungspreises sowie eine Laufzeitverkürzung der 
Schuldverschreibungen vorgesehen werden.

  In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je 
Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag 
oder einen unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag 
der Schuldverschreibung nicht überschreiten.

 ee)  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

  (1)  Die Anleihebedingungen können jeweils festlegen, 
dass im Falle der Wandlung oder Optionsausübung 
bzw. bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflich-
ten auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem 
Kapital der Gesellschaft oder andere Leistungen 
gewährt werden können. Ferner kann vorgesehen 
werden, dass die Gesellschaft im Falle der Wandlung 
oder Optionsausübung bzw. bei Erfüllung der Options- 
und Wandlungspflichten den Inhabern der Schuldver-
schreibungen nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, 
sondern den Gegenwert in Geld zahlt. 

  (3)  Ist eine Options- oder Wandlungspflicht oder ein 
Wandlungsrecht der Gesellschaft vorgesehen, 
so kann der Options- oder Wandlungspreis für 
eine Aktie dem Durchschnittskurs der Aktien der 
PATRIZIA Immobilien AG während der letzten zehn 
Börsenhandelstage an der Frankfurter Wert-
papierbörse vor oder nach dem Tag der Endfällig-
keit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des 
im vorangehenden Abs. genannten Mindestpreises 
liegt. § 9 Abs. 1 und § 199 Abs. 2 AktG bleiben 
unberührt. 

  (4)  Der Durchschnittskurs ist jeweils zu berechnen 
als arithmetisches Mittel der Schlussauktionskurse 
der Aktien der PATRIZIA Immobilien AG an den 
betreffen den Börsenhandelstagen („Durchschnitts-
kurs“). Findet keine Schlussauktion statt, tritt an die 
Stelle des Schlussauktionskurses der Kurs, der in 
der letzten börsentäglichen Auktion ermittelt wird, 
und bei Fehlen einer Auktion der letzte börsen täglich 
ermittelte Kurs (jeweils im XETRA-Handel bzw. 
einem vergleichbaren Nach folgesystem).

  (5)  Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der 
Wandlungs- oder Optionspreis aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel zur Wahrung des 
wirtschaftlichen Werts der Wandlungs- oder Opti-
onsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen 
ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft unter 
Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
das Grundkapital während der Wandlungs- oder 
Optionsfrist erhöht oder unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre weitere Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen oder 
Wandel- oder Optionsgenussrechte begibt bzw. 
sonstige Optionsrechte gewährt und den Inhabern 
von Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandel- 
oder Optionsgenussrechten kein Bezugsrecht in 
dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach 
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schreibungen nicht wesentlich im Sinne der §§ 221 
Abs. 4 S. 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet. 
Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wand-
lungspflichten auf Aktien, auf die ein anteiliger 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht 
mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 
Auf diese 10 %-Grenze sind Aktien der Gesellschaft 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG von der 
Gesellschaft ausgegeben oder veräußert werden. 
Ferner sind auf diese Zahl die Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur 
Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungspflichten oder Optionspflichten 
ausgegeben werden oder noch ausgegeben werden 
können, sofern die Schuldverschreibungen, welche 
ein entsprechendes Wandlungs- oder Optionsrecht 
bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht vermit-
teln, während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
aufgrund anderweitiger Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre entspre-
chend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden; 

  (2)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen; 

  (3)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten 
und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wand-
lungspflichten ausgestatteten Wandelschuldver-
schreibungen, die zuvor von der Gesellschaft oder 
einem unmittelbar oder mittelbar im Mehrheits-
besitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen 
ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht 

  (2)  Die Anleihebedingungen können andererseits auch 
das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfällig-
keit der Schuldverschreibungen den Inhabern der 
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren. 

  (3)  In den Anleihebedingungen der Schuldverschrei-
bungen kann außerdem vorgesehen werden, dass 
die Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wand-
lungs- oder Optionspflichten zu beziehenden 
Aktien variabel ist und/oder der Wandlungs- oder 
Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand fest-
zulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der 
Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von 
Verwässerungs schutzbestimmungen während der 
Laufzeit verändert werden kann.

 ff) Bezugsrechte, Bezugsrechtsausschluss

   Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den 
Aktionären grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht 
zu. Werden die Schuldverschreibungen von unmittel-
bar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehenden Unternehmen ausgegeben, hat die 
PATRIZIA Immobilien AG die Gewährung des gesetzli-
chen Bezugsrechts für die Aktionäre sicherzustellen. 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre auf Schuldverschreibungen in folgenden 
Fällen auszuschließen:

  (1)  in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
S. 4 AktG, sofern die Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten gegen Barleistung ausge-
geben werden und der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden 
ermittelten theoretischen Wert der Teilschuldver-
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 gg)  Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihe-
bedingungen

  (1)  Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der 
vorstehenden Vorgaben die genaue Berechnung 
des Options- oder Wandlungspreises sowie die 
weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 
der Schuldverschreibungen und deren Bedingungen 
festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen 
der die Schuldverschreibungen begebenden, ab-
hängigen oder in unmittelbarem oder mittelbarem 
Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft festzulegen, 
insbesondere Ausgabekurs, Zinssatz, Laufzeit und 
Stückelung, Vereinbarung eines Nachrangs gegen-
über sonstigen Verbindlichkeiten, Bezugs- bzw. 
Um tauschverhältnis (z. B. ein variables Umtausch-
verhältnis, das von der Entwicklung des Aktien-
kurses während der Laufzeit abhängt, oder ein 
Umtauschverhältnis, dem ein unter dem Nenn betrag 
liegender Ausgabebetrag der Wandelschuldver-
schreibung zugrunde liegt), Festlegung einer baren 
Zuzahlung, Barzahlung statt Lieferung von Aktien, 
Ausgleich oder Zusammenlegung von Spitzen, 
Wandlungs- und Optionspreis (z. B. auch ob er bei 
Begebung der Schuldverschreibungen festzulegen 
oder anhand zukünftiger Börsenkurse innerhalb 
einer festzulegenden Bandbreite zu ermitteln ist) 
und den Wandlungs- und Optionszeitraum. Die 
Anleihebedingungen können dabei auch regeln, wie 
im Fall von Pflichtwandlungen und im Falle eines 
Wandlungs- und Optionsrechts der Gesellschaft 
Einzelheiten der Ausübung, der Fristen und der 
Bestimmung von Wandlungs- und Optionspreisen 
festzulegen sind.

  (2)  Soweit nach dieser Ermächtigung die Zustimmung 
des Aufsichtsrats erforderlich ist, kann der Auf-
sichtsrat die Entscheidung über die Zustimmung  
an einen seiner Ausschüsse delegieren.

in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen 
würde; 

  (4)  soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistun-
gen ausgegeben werden, der Bezugsrechtsaus-
schluss im Interesse der Gesellschaft liegt und der 
Wert der Sachleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibungen steht; 

  (5)  wenn Genussrechte ohne Wandlungsrecht, Options-
recht oder Wandlungspflicht gegen bar oder gegen 
Sachleistungen ausgegeben werden, soweit diese 
Genussrechte obligationsähnlich ausgestaltet 
sind und weder Mitgliedschaftsrechte in der 
Gesellschaft begründen noch eine Beteiligung 
am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der 
Verzinsung nicht anhand der Höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 
errechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall 
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-
rechte den zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen 
Marktkonditionen für vergleichbare Finanzierungs-
formen entsprechen. 

  (6)  Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden 
Bestimmungen nicht ausgeschlossen wird, kann 
das Bezugsrecht den Aktionären, sofern dies 
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bestimmt wird, auch im Wege eines mittelbaren 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG oder auch 
teilweise im Wege eines unmittelbaren Bezugs-
rechts (etwa an bezugsberechtigte Aktionäre, die 
vorab eine Festbezugserklärung abgegeben haben) 
und im Übrigen im Wege eines mittelbaren Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden.
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 § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
 
   „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 

38.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 38.000.000 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von Rechten an Inhaber 
oder Gläubiger von Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht, die aufgrund des unter 
Tagesordnungspunkt 10 gefassten Ermächtigungsbeschlus-
ses der Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 bis zum 
15. Juni 2021 von der Gesellschaft oder unmittelbar oder 
mittelbar im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden 
Unternehmen begeben werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem gemäß der vorstehenden Ermächti-
gung jeweils festzulegenden Wandlungs- und Options preis. 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durch-
zuführen, wie von den Wandlungs- oder Options rechten 
Gebrauch gemacht wird oder wie Wandlungspflichten erfüllt 
werden, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 
Aktien eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 
von Wandlungs- oder Options rechten oder durch Erfüllung 
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesell-
schaft teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

d)  Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister,  
Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

  Der Vorstand wird angewiesen, den Beschluss über die 
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012 unter lit. a)  
so zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, 
dass die Aufhebung nur eingetragen wird, wenn gleich-
zeitig die unter lit. c) dieses Tagesordnungspunktes 10  
zu beschließende Satzungsänderung zum Bedingten  
Kapital 2016 eingetragen wird.

   Die vorstehend unter Tagesordnungspunkt 10 b) er-
teilte Ermächtigung wird unabhängig von der Schaffung 
des unter Tagesordnungspunkt 10 c) vorgesehenen 
Bedingten Kapitals 2016 wirksam.

c)  Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes 
Kapital 2016) und entsprechende Satzungsänderung

  Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
38.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 38.000.000 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von Rechten an Inhaber 
oder Gläubiger von Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht, die aufgrund des 
unter Tagesordnungspunkt 10 gefassten Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 
bis zum 15. Juni 2021 von der Gesellschaft oder unmittel-
bar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehenden Unternehmen begeben werden. Die Ausgabe 
der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß der vorstehenden 
Ermächtigung jeweils festzulegenden Wandlungs- und 
Options preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur 
insoweit durchzuführen, wie von den Wandlungs- oder 
Options rechten Gebrauch gemacht wird oder wie Wand-
lungspflichten erfüllt werden, soweit nicht ein Baraus-
gleich gewährt oder eigene Aktien eingesetzt werden. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder 
Options rechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil. Der 
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Ermächtigung und 
das bestehende Genehmigte Kapital 2012 bereits jetzt 
aufzuheben und durch ein neue Ermächtigung und ein 
neues Genehmigtes Kapital 2016/I zu ersetzen. Zudem 
wurde das Genehmigte Kapital 2012 im Umfang bislang 
nicht an die Höhe des Grundkapitals angepasst, das durch 
die Kapital erhöhungen aus Gesellschaftsmitteln in den 
letzten Jahren erheblich angestiegen ist. Das Volumen des 
neuen Genehmigten Kapitals 2016/I soll sich dabei auf 
37.000.000,00 Euro und damit auf 48,5 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung belaufen. So ist sichergestellt, dass 
die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren jederzeit 
in ausreichendem Maße und möglichst flexibel mit diesem 
Instrument bei Bedarf ihre Eigenmittel verstärken kann. 

Aus Gründen der Flexibilität soll das neue Genehmigte Kapital 
2016/I ebenso wie das bisherige Genehmigte Kapital 2012 
sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur 
Verfügung stehen. Der Eigenkapitalbedarf der Gesellschaft 
kann dadurch bei sich kurzfristig bietenden Marktchancen 
insbesondere in Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Immobilien portfolios sehr zeitnah gedeckt werden. Die Höhe 
des Genehmigten Kapitals 2016/I soll sicherstellen, dass 
auch größere Akquisitionen, sei es gegen Barleistung, sei es 
gegen Aktien, finanziert werden können. 

Wird das Genehmigte Kapital 2016/I ausgenutzt, steht den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen 
Aktien zu. Der Vorstand soll jedoch – mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats – die Möglichkeit haben, das Bezugsrecht in den 
im Ermächtigungsbeschluss und nachfolgend im Einzelnen 
dargelegten Fällen auszuschließen. 

Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausge-
schlossen werden können. Damit soll die Abwicklung von 
Emissionen mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der 
Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich 
aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Notwendigkeit 
eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ohne den 

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 
Abs. 4 der Satzung entsprechend der Ausgabe der neuen 
Aktien aus dem Bedingten Kapital 2016 anzupassen. Das 
Gleiche gilt, soweit die Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen gemäß Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16. Juni 2016 während der Laufzeit der Er-
mächtigung nicht ausgeübt wird oder die entsprechenden 
Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten 
durch Ablauf der Ausübungsfristen oder in sonstiger Wei-
se erlöschen.

Die folgenden Berichte des Vorstands sind im Internet unter 
www.patrizia.ag/investor-relations/hauptversammlung/2016 
zugänglich. Sie liegen auch während der Hauptversammlung 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Berichte des Vorstands der PATRIZIA Immobilien AG  
an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 
8, 9 und 10

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu  
Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zum  
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m.  
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG 

Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 hat den 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 19. Juni 2017 das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von neuen, auf 
den Namen lautenden Stückaktien um bis zu insgesamt 
14.335.750,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). 
Da die ordentliche Hauptversammlung 2017 möglicherweise  
erst nach dem 19. Juni 2017 – und die anschließend erfor der  - 
liche Eintragung eines neuen Genehmigten Kapitals in 
das Handelsregister noch später – stattfinden wird, schlagen 
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nicht wesentlich unterschreitet. Diese gesetzlich vorgesehene 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (so genannter ver-
einfachter Bezugsrechtsausschluss) versetzt die Verwaltung 
in die Lage, günstige Marktverhältnisse schnell und flexibel 
auszunutzen, um bestehenden Kapitalbedarf zu decken und 
dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst 
hohen Mittelzufluss und damit eine größtmögliche Stärkung der 
Eigenmittel der Gesellschaft zu erreichen. Die bei Einräumung 
eines Bezugsrechts erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist 
(§ 186 Abs. 1 S. 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige 
Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse demgegenüber nicht 
zu. Ferner kann wegen der Volatilität der Aktienmärkte ein 
marktnaher Ausgabepreis in der Regel nur festgesetzt werden, 
wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen längeren 
Zeitraum gebunden ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts 
muss der endgültige Bezugspreis indes spätestens drei Tage 
vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben werden (§ 186 
Abs. 2 S. 2 AktG). Es besteht hier daher ein höheres Markt-
risiko – insbesondere das über mehrere Tage bestehende 
Kurs änderungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien Zutei-
lung. Für eine erfolgreiche Platzierung ist daher regelmäßig 
ein entsprechender Sicherheitsabschlag auf den aktuellen 
Börsenkurs erforderlich; dies führt in der Regel zu nicht 
marktnahen Konditionen und damit einem geringeren Mittel-
zufluss für die Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss 
des Bezugsrechts durchgeführten Kapitalerhöhung. Auch 
ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewiss-
heit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die 
Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht ohne 
weiteres gewährleistet und eine anschließende Platzierung 
bei Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen 
verbunden. Bei einer Barkapitalerhöhung im Umfang von bis 
zu 10 % unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit 
Platzierung bei ausgewählten Investoren ist regelmäßig eine 
hohe Transaktionssicherheit und damit ein schneller Mittel-
zufluss gewährleistet. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss liegt aus den genannten Gründen im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie stellt zu-
gleich sicher, dass von ihr nur Gebrauch gemacht wird, wenn 
der anteilige Betrag am Grundkapital der Aktien, die aufgrund 

Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags 
würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde 
Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung 
und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Der 
Wert der Spitzenbeträge je Aktionär ist in der Regel gering, 
der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge dagegen regelmäßig wesent-
lich höher. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
in diesen Fällen dient daher der Praktikabilität und erleichter-
ten Durchführung einer Emission. 

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht zu Gunsten von Inhabern 
oder Gläubigern von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder Optionsscheinen oder Wandelgenussrechten  
(im Folgenden gemeinsam „Schuldverschreibungen“ genannt) 
ausgeschlossen werden können, soweit diesen ein Bezugs-
recht auf neue Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Schuld-
verschreibungsbedingungen gewährt wird. Schuldverschrei-
bungsbedingungen sehen zur erleichterten Platzierung am 
Kapitalmarkt üblicherweise einen Verwässerungsschutz vor, 
der sicherstellt, dass den jeweiligen Inhabern oder Gläubigern 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in einem Umfang eingeräumt 
werden kann, in dem es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- 
oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflich-
ten als Aktionäre zustehen würde. Damit können die Inhaber 
oder Gläubiger der Schuldverschreibungen so gestellt werden, 
als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen 
mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien insoweit 
ausgeschlossen werden. Diese Ermächtigung dient der erleich-
terten Platzierung der Schuldverschreibungen am Markt und 
damit dem Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft an 
einer optimalen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft. 

Der Vorstand soll das Bezugsrecht ferner bei einer Kapital-
erhöhung gegen Bareinlagen gem. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ausschließen können, wenn der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
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erhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. Diese Er-
mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll insbesondere –  
ohne darauf begrenzt zu sein – dem Zweck dienen, den 
unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, aber 
auch den Erwerb von Immobilien oder Immobilienportfolios 
als Teil des Kerngeschäfts der Gesellschaft gegen Gewährung 
von Aktien zu ermöglichen. Die Gesellschaft wird dadurch in 
die Lage versetzt, bei sich bietenden Gelegenheiten, insbe-
sondere zum Erwerb größerer Immobilienportfolios oder ob-
jekthaltender Unternehmen, schnell und flexibel reagieren zu 
können. Bei solchen Vorhaben müssen vielfach sehr hohe Ge-
genleistungen erbracht werden. Diese sollen oder können – 
auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzstruktur 
– möglicherweise nicht oder nicht ausschließlich in bar geleis-
tet werden. Aber auch die Verkäufer attraktiver Akquisitions-
objekte sind möglicherweise eher an dem Erwerb von Aktien 
der Gesellschaft als an einer Geldzahlung als Gegenleistung 
für eine Veräußerung des jeweiligen Akquisitionsobjekts 
interessiert. Um auch solche Akquisitionsobjekte erwerben 
zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, 
neue Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die Möglichkeit, 
Aktien als Akquisitionswährung einsetzen zu können, gibt der 
Gesellschaft also den notwendigen Spielraum, Akquisitions-
gelegenheiten schnell und flexibel zu nutzen und versetzt sie 
in die Lage, auch größere Einheiten gegen Überlassung von 
Aktien zu erwerben. Für derartige Maßnahmen muss das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Da 
solche Akquisitionen regelmäßig kurzfristig erfolgen müssen, 
können sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich statt-
findenden Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf 
daher eines Genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. 
Zudem soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können 
zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente, die gegen Sacheinlage begeben werden. Damit 
wird der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet, Verpflichtungen 
zur Lieferung von neuen Aktien aus Finanzierungsinstrumente 
mit Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten auch durch 

dieser Ermächtigung veräußert werden, insgesamt 10 % des 
Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung überschreitet. 

Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gemäß § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG dürfen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebene neue Aktien einen rechnerischen Anteil von ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 
10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grund-
kapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung 
zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 
5, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts 
veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur 
Bedienung von Schuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungspflichten 
ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern diese ab 
dem 16. Juni 2016 in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben werden. Mit den vorgenannten Beschränkungen wird 
dem Bedürfnis der Aktionäre nach Schutz vor Verwässerung 
ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Da die neuen Aktien 
nahe am Börsenpreis platziert werden, kann jeder Aktionär 
zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu 
annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. 
Kapital erhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von 
Aktien, insbesondere zum Zweck des (auch mittelbaren) 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen und sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben 
in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen (ein-
schließlich Forderungen), Immobilien und Immobilienportfolios, 
oder zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen und/
oder Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination 
dieser Instrumente, die gegen Sacheinlage begeben werden.

Darüber hinaus soll der Vorstand die Möglichkeit haben, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapital-
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Der Vorstand wird über jede Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2016/I in der jeweils nächsten Hauptversammlung 
berichten. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu  
Tagesordnungspunkt 9 über die Ermächtigung zum  
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m.  
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien

Um den Mitarbeitern der PATRIZIA Immobilien AG und ihrer 
verbundenen Unternehmen künftig Mitarbeiteraktien aus 
genehmigtem Kapital anbieten zu können, schlagen Vorstand 
und Aufsichtsrat der Hauptversammlung unter Punkt 9 der 
Tagesordnung vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 1.000.000,00 Euro 
durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen auf den Namen 
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der 
Ausgabe an Arbeitnehmer der PATRIZIA Immobilien AG und 
ihrer verbundenen Unternehmen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2016/II). 

Das Volumen des Genehmigten Kapitals 2016/II soll sich 
dabei auf 1,3 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung belaufen. 

Das Genehmigte Kapital 2016/II erlaubt es, Aktien als Ver-
gütungsbestandteil für Arbeitnehmer der Gesellschaft oder 
ihrer verbundenen Unternehmen einzusetzen. Das Geneh-
migte Kapital 2016/II bietet die Grundlage, um Mitarbeiter-
aktienprogramme und aktienbasierte Vergütungsstrukturen 
im PATRIZIA Konzern einzuführen. Bei Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2016/II sollen sowohl die Anzahl der 
insgesamt ausgegebenen Aktien als auch die den Begünstig-
ten gewährte Vergünstigung durch die verbilligten oder ohne 
Eigeninvestment gewährten Aktien in einem angemessenen 
Verhältnis zur Lage der Gesellschaft sowie zu den zu erwar-
tenden Vorteilen für das Unternehmen stehen. Die Ausgabe 

Schaffung neuer Aktien aus genehmigtem Kapital zu erfüllen. 
Hierfür ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
erforderlich und sachgerecht, sofern ein angemessener Aus-
gabebetrag festgesetzt wird. 

Soweit das Bezugsrecht nicht in Ausnutzung der vorstehend 
erläuterten Ermächtigungen ausgeschlossen wird, kann das 
Bezugsrecht den Aktionären auch im Wege eines mittelbaren 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. 
In diesem Fall werden die neuen Aktien von einem oder 
mehreren Kreditinstituten (oder ihnen gemäß § 186 Abs. 5 S. 
1 AktG gleichgestellten Unternehmen) mit der Verpflichtung 
übernommen, sie den Aktionären entsprechend ihrem 
Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. Ferner soll es dem 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gestattet sein, 
das Bezugsrecht auch teilweise als unmittelbares und im 
Übrigen als mittelbares Bezugsrecht auszugestalten. So kann 
es insbesondere zweckmäßig und aus Kostengründen im 
Interesse der Gesellschaft sein, einem bezugsberechtigten 
Großaktionär, der die Zeichnung einer festen Anzahl von 
Aktien im Voraus zugesagt hat, diese Aktien unmittelbar zum 
Bezug anzubieten, um insoweit die bei einem mittelbaren 
Bezugsrecht für die Gesellschaft anfallenden Gebühren der 
Emissionsbanken zu vermeiden. Für die Aktionäre, denen 
die neuen Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts an-
geboten werden, liegt darin keine inhaltliche Beschränkung 
ihres Bezugsrechts. 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der 
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen kann. Er wird 
das Genehmigte Kapital nur ausnutzen, wenn der Erwerb 
gegen Ausgabe von Aktien im wohl verstandenen Interesse 
der Gesellschaft liegt und der Wert der neuen Aktien und 
der Wert der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter 
Berücksichtigung der hier bestehenden gesetzlichen Vorga-
ben (§ 255 Abs. 2 AktG) in einem angemessenen Verhältnis 
zueinander stehen. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen 
derzeit nicht. 
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aktien liegt grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre. Sie wird vom Gesetzgeber gefördert und wird 
vom Gesetz in mehrfacher Weise erleichtert. Bei Abwägung 
dieser Umstände hält der Vorstand den Ausschluss des Bezugs-
rechts in den genannten Fällen auch unter Berücksichtigung 
des geringen möglichen Verwässerungseffekts für sachlich 
gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen.

Zwar können für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und für 
aktienbasierte Vergütungen auch zurückerworbene eigene 
Aktien eingesetzt werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist 
beziehungsweise dem Vorstand eine entsprechende Ermäch-
tigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilt worden ist. Die 
Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG beschloss 
am 25. Juni 2015 unter Tagesordnungspunkt 7 eine solche 
Ermächtigung. Jedoch soll die Gesellschaft zukünftig die not-
wendige Flexibilität haben, alternativ oder zusätzlich zur Aus-
gabe eigener Aktien durch eine Kapitalerhöhung neue Aktien 
schaffen und ausgeben zu können. Durch Nutzung des Geneh-
migten Kapitals 2016/II können dann unabhängig von einem 
vorherigen Rückerwerb – und insoweit liquiditätsschonend – 
Aktien als Mitarbeiteraktien ausgegeben werden.

Die Mitarbeiteraktien aus Genehmigtem Kapital 2016/II 
werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Die Mitarbeiterak-
tien können unter Beachtung der in § 204 Abs. 3 AktG näher 
geregelten Voraussetzungen auch in der Weise ausgegeben 
werden, dass die auf sie zu leistende Einlage ganz oder 
teilweise aus dem Teil des Jahresüberschusses der PATRIZIA 
Immobilien AG gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat 
nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen 
könnten. 

Zur Vereinfachung der Ausgabe soll es auch möglich sein, 
die neuen Aktien an ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 
Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges 
Unternehmen auszugeben, das die Aktien mit der Verpflich-
tung übernimmt, sie ausschließlich Mitarbeitern der PATRIZIA 
Immobilien AG und ihrer verbundenen Unternehmen anzubie-
ten. Die Ausgabe der neuen Aktien kann – soweit gesetzlich 

der Aktien kann an weitere Bedingungen wie zum Beispiel 
Sperrfristen, Veräußerungssperren, Halteanreize, die  
Erreichung bestimmter Ziele oder den Verbleib im PATRIZIA 
Konzern geknüpft werden. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien er-
möglicht auch Gestaltungen mit langfristiger Anreizwirkung, bei 
denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwicklungen 
Berücksichtigung finden können. So erlaubt beispielsweise die 
Gewährung von Aktien mit einer mehrjährigen Veräußerungs-
sperre oder Sperrfrist oder mit Halteanreizen zusätzlich zu 
dem Bonus- auch einen Malus-Effekt im Fall von negativen 
Entwicklungen.

Neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2016/II können 
ausschließlich an Arbeitnehmer der PATRIZIA Immobilien AG 
und ihrer verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. 
An Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der PATRIZIA 
Immobilien AG sowie an Mitglieder von Leitungs- oder Über-
wachungsorganen der PATRIZIA Konzernunternehmen und ihrer 
verbundenen Unternehmen dürfen dagegen keine neuen Aktien 
aus dem Genehmigten Kapital 2016/II ausgegeben werden.

Das vorgeschlagene Volumen des Genehmigten Kapitals 
2016/II zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien von bis zu 
1.000.000 neuen Aktien innerhalb von fünf Jahren steht aus 
Sicht des Vorstands in einem angemessenen Verhältnis zur 
Anzahl der Mitarbeiter der PATRIZIA Immobilien AG und ihrer 
verbundenen Unternehmen. Die Ausgabe von Mitarbeiterak-
tien ermöglicht es, Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit 
ihr verbundenen Unternehmen am Erfolg des Unternehmens 
zu beteiligen und dadurch die Identifikation der Arbeitnehmer 
mit dem Unternehmen zu stärken und ihre Motivation zu 
fördern. Dies liegt auch im Interesse der Aktionäre. 

Um Aktien an Arbeitnehmer der PATRIZIA Immobilien AG und 
ihrer verbundenen Unternehmen ausgeben zu können, ist  
es erforderlich, dass das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen wird. Andernfalls wären die mit den Mitarbeiter-
aktienprogrammen und aktienbasierten Vergütungsmodellen 
angestrebten Vorteile für die Gesellschaft und ihre Aktionäre 
nicht erreichbar. Die Ausgabe neuer Aktien als Mitarbeiter-
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bzw. von Kombinationen dieser Instrumente (im Folgenden 
auch gemeinsam als „Schuldverschreibungen“ bezeichnet) 
und ein neues Bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2016) zu 
beschließen. Die Ermächtigung wird bis zum 15. Juni 2021 
befristet sein. 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche 
Grundlage für die Entwicklung und das zukünftige Wachs-
tum des PATRIZIA Konzerns. Ein wichtiges Instrument der 
Unternehmensfinanzierung sind Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen und/oder Genussrechte mit oder 
ohne Wandel- oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht, durch 
die sich die Gesellschaft zunächst zinsgünstiges Fremdkapital 
beschaffen kann, das je nach Ausgestaltung der Schuldver-
schreibungen langfristig als Eigenkapital erhalten bleibt. Die 
Gesellschaft kann aufgrund einer solchen Ermächtigung je 
nach aktueller Marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkei-
ten nutzen. Die in der Ermächtigung vorgesehene Möglichkeit, 
bei Wandelschuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht 
vorzusehen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung 
derartiger Finanzierungsinstrumente. Bei der Ausgabe von 
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen soll die Gesell-
schaft je nach Marktlage die deutschen oder internationalen 
Kapitalmärkte in Anspruch nehmen und die Schuldverschrei-
bungen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung 
eines OECD-Landes ausgeben können. Die Gesellschaft soll 
im Einzelfall auch über Konzerntochterunternehmen je nach 
Marktlage den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen können. Zu 
diesem Zweck ist die Möglichkeit vorgesehen, dass Schuldver-
schreibungen auch über unmittelbar oder mittelbar im Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften begeben 
werden können, für die die Gesellschaft die Garantie für die 
Schuldverschreibungen übernehmen und den Inhabern/ 
Gläubigern der Schuldverschreibungen Wandel- oder Options-
rechte auf neue Aktien der Gesellschaft gewähren kann. 
Dadurch wird die Flexibilität der Finanzierung weiter erhöht. 

Die Ermächtigung sieht vor, dass Schuldverschreibungen über 
insgesamt bis zu 950.000.000,00 Euro ausgegeben werden 
können. Zur Bedienung dieser Schuldverschreibungen sollen 

zulässig – auch an andere Dritte erfolgen, wenn rechtlich 
sichergestellt ist, dass die Aktien Mitarbeitern der PATRIZIA 
Immobilien AG oder ihrer verbundenen Unternehmen ange-
boten und übertragen werden. 

Vor Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/II wird der 
Vorstand jeweils sorgfältig prüfen, ob eine Ausnutzung im 
konkreten Einzelfall im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2016/II in der jeweils nächsten Hauptversammlung 
berichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 10 über die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand mit 
Beschluss vom 20. Juni 2012 zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen und zur Ausgabe von 
Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Options-
recht mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
ermächtigt und die Schaffung eines zugehörigen Bedingten 
Kapitals 2012 (§ 4 Abs. 4 der Satzung) mit entsprechender 
Satzungsänderung beschlossen. Die bislang nicht ausgenutzte 
Ermächtigung läuft am 19. Juni 2017 aus. Da die ordent-
liche Hauptversammlung 2017 möglicherweise erst nach 
diesem Tag – und die anschließend erforderliche Eintragung 
eines neuen Bedingten Kapitals in das Handelsregister noch 
später – stattfinden wird, schlagen Vorstand und Aufsichts-
rat der Hauptversammlung vor, die Ermächtigung und das 
Bedingte Kapital 2012 bereits jetzt aufzuheben und eine 
neue Ermächti gung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und zur Ausgabe von Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit oder 
ohne Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht 
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aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. Ferner können wegen 
der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in 
der Regel nur erzielt werden, wenn die Gesellschaft hier-
an nicht über einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei 
Einräumung eines Bezugsrechts verlangt § 186 Abs. 2 AktG, 
dass der endgültige Bezugspreis bzw. bei Options- bzw. 
Wandelschuldver schreibungen die endgültigen Konditionen 
der Schuldverschreibungen spätestens drei Tage vor Ablauf 
der Bezugsfrist bekannt gegeben werden. Es besteht hier 
daher ein höheres Marktrisiko – insbesondere das über 
mehrere Tage bestehende Kursänderungsrisiko – als bei einer 
bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine erfolgreiche Platzie-
rung sind bei Einräumung eines Bezugsrechts daher regelmä-
ßig entsprechende Sicherheitsabschläge bei der Festlegung 
der Konditionen der Schuldverschreibungen erforderlich; 
dies führt in der Regel zu ungünstigeren Konditionen für die 
Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss des Bezugsrechts 
durchgeführten Platzierung der Schuldverschreibungen. Auch 
ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewiss-
heit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die 
Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht ohne 
weiteres gewährleistet und eine anschließende Platzierung bei 
Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbun-
den. Weitere Voraussetzung für den Bezugsrechtsausschluss 
bei Barleistung in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG ist, dass die zur Bedienung der Wandlungs- 
bzw. Optionsrechte oder Wandlungspflichten ausgegebenen 
Stückaktien der Gesellschaft den rechnerischen Anteil von 
10 % des Grundkapitals nicht überschreiten und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch 
im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grund-
kapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, 
der auf Aktien entfällt, die ab dem 16. Juni 2016 bis zum Ende 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aus einem Genehmigten 
Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
Auf diese Begrenzung ist außerdem der anteilige Betrag 
des Grundkapitals anzurechnen, der auf die Veräußerung 
eigener Aktien entfällt, sofern diese Veräußerung aufgrund 

insgesamt bis zu 38.000.000 neue Aktien geschaffen werden 
können. Der Nennbetrag des neuen Bedingten Kapitals 2016 
entspricht 49,8 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung. 

Das vorgesehene Bedingte Kapital 2016 dient dazu, die mit 
den Schuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- und/
oder Optionsrechte mit Ausübung zu erfüllen bzw. Wandlungs-
pflichten zu bedienen. In der Ermächtigung werden gemäß 
§ 193 Abs. 2 Nr. 3 AktG lediglich die Grundlagen für die Fest-
legung des maßgeblichen Mindestausgabebetrags bestimmt, 
so dass die Gesellschaft umfangreiche Flexibilität bei der 
Festlegung der Konditionen erhält. 

Den Aktionären steht bei der Begebung von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibun-
gen und Genussrechten grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 
(§ 221 Abs. 4 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). 
Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der 
Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – jedoch die 
Möglichkeit haben, das Bezugsrecht in den in der Ermächti-
gung genannten und nachfolgend im Einzelnen dargelegten 
Fällen auszuschließen. 

Der Vorstand soll in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG ermächtigt sein, das Bezugsrecht auszu-
schließen, wenn die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
gegen Barleistung ausgegeben werden und der Ausgabepreis 
den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 
ermittelten theoretischen Marktwert der Teilschuldverschrei-
bungen nicht wesentlich im Sinne der §§ 221 Abs. 4 S. 2, 
186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet. Die Nutzung dieser 
gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses kann zweckmäßig sein, um günstige Marktverhält-
nisse kurzfristig wahrnehmen und Schuldverschreibungen 
schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt 
platzieren zu können. Denn die bei Einräumung eines Bezugs-
rechts erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 Abs. 1 
S. 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf 
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schaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 
der Wandlungspflichten zustehen würde. Dies hat folgen-
den Hintergrund: Der wirt schaftliche Wert der genannten 
Wandlungs- und Options rechte bzw. der mit Wandlungs-
pflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen hängt außer 
vom Wandlungs- bzw. Optionspreis insbesondere auch vom 
Wert der Aktien der Gesellschaft ab, auf die sich die Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten bezie-
hen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der 
betreffenden Schuldverschreibungen bzw. der Vermeidung 
eines entsprechenden Preisabschlags bei der Platzierung ist 
es daher üblich, in die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen so 
genannte Verwässerungs schutzbestimmungen aufzunehmen, 
die die Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer Wandlungs- 
oder Optionsrechte aufgrund einer Wertverwässerung der 
zugrunde liegenden Aktien schützen; die Aufnahme solcher 
Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihe- bzw. 
Optionsbedingungen ist demgemäß auch in der unter Tages-
ordnungspunkt 10 erbetenen Ermächtigung vorgesehen. 
Eine anschließende Ausgabe weiterer Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Aktionäre würde 
ohne Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen 
Wertverwässerung führen. Denn um das Bezugsrecht für die 
Aktionäre attraktiv auszugestalten und die Abnahme sicher-
zustellen, werden die betreffenden Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen bei Einräumung eines Bezugsrechts 
in der Regel zu günstigeren Konditionen ausgegeben als 
es ihrem Marktwert entspräche. Dies führt zu einer ent-
sprechenden Wertverwässerung der Aktien. Die erwähnten 
Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihe- bzw. 
Optionsbedingungen sehen für diesen Fall regelmäßig eine 
Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vor mit der 
Folge, dass sich bei einer späteren Wandlung oder Optionsaus-
übung bzw. der späteren Erfüllung einer Wandlungspflicht die 
der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw. die Zahl 
der von der Gesellschaft auszugebenden Aktien erhöht. Als 
Alternative, durch welche sich die Ermäßigung des Wand-
lungs- bzw. Optionspreises vermeiden lässt, gestatten es die 

einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 AktG in  
Ver bindung mit § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss  
des Bezugsrecht ab dem 16. Juni 2016 erfolgt. Diese  
Anrechnungen dienen dem Schutz der Aktionäre, um die  
Verwässerung ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. 

Da die Vorgaben des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eingehalten 
werden, ist sichergestellt, dass durch den Bezugsrechts-
ausschluss eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung 
des Wertes der Aktien der Aktionäre nicht eintritt. Durch die 
in der Ermächtigung vorgesehene marktnahe Festlegung des 
Ausgabepreises für die Schuldverschreibungen entsteht den 
Aktionären bei Bezugsrechtsausschluss kein wesentlicher 
wirtschaftlicher Nachteil. 

Der Vorstand soll weiter ermächtigt sein, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzen-
beträge auszuschließen. Solche Spitzenbeträge können sich 
aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der 
Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. 
Durch die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts soll 
die Abwicklung der Begebung von Schuldverschreibungen er-
leichtert werden. Der Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel 
gering, der Aufwand für die Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen ohne Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
dagegen regelmäßig wesentlich höher. Die aufgrund der 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Schuld-
verschreibungen werden bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen 
dient daher der Praktikabilität und erleichterten Durchführung 
einer Emission. 

Der Vorstand soll zudem ermächtigt werden, bei der Aus-
gabe von Schuldverschreibungen das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch insoweit 
auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten und/
oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten 
ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen, die zuvor 
von der PATRIZIA Immobilien AG oder einer Tochtergesell-
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gegenstände, insbesondere Immobilien oder Immobilienport-
folios, Unternehmen oder Unternehmensteile oder -beteiligun-
gen, zu erwerben. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage 
versetzt, insbesondere in Kombination mit anderen Finan-
zierungsinstrumenten oder einer Begebung von Schuldver-
schreibungen gegen Barleistung flexibel zu agieren und auf 
entsprechende Forderungen der Verkäufer zu reagieren. Die 
Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sachleistung setzt 
voraus, dass der Wert der Sachleistungen mindestens dem 
Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen entspricht. Daher 
erwächst der Gesellschaft durch die Ausgabe von Schuldver-
schreibungen gegen Sachleistungen kein Nachteil, vielmehr 
schafft diese Möglichkeit zusätzliche Flexibilität und erhöht 
die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 
Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 
Begebung von Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen 
Gebrauch machen wird. Er wird diese Möglichkeit nur nutzen, 
wenn diese im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Wenn Genussrechte ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht 
oder Wandlungspflicht gegen bar oder gegen Sachleistun-
gen ausgegeben werden, soll der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats ermächtigt sein, das Bezugsrecht der 
Aktionäre in vollem Umfang auszuschließen, soweit diese 
Genussrechte obligationsähnlich ausgestaltet sind und weder 
Mitgliedschafts rechte in der Gesellschaft begründen noch 
eine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die 
Höhe der Verzinsung nicht anhand der Höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende errechnet 
wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und 
der Ausgabebetrag der Genussrechte den zum Zeitpunkt der 
Ausgabe aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Finan-
zierungsformen entsprechen. Sind diese Voraussetzungen er-
füllt, tritt kein Verwässerungseffekt des Anteils der Aktionäre 
am Grundkapital und an ihren Gewinnbezugsrechten ein, so 
dass den Aktionären kein wirtschaftlicher Nachteil entsteht. 
Vor diesem Hintergrund ist in diesen Fällen ein vollständiger 
Bezugsrechtsausschluss bei ausschließlich obligationsähnlich 
ausgestalteten Genussrechten gerechtfertigt und anerkannt. 

Verwässerungsschutzbestimmungen jedoch üblicherweise, 
dass den Inhabern der Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf nachfolgend 
ausgegebene Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in 
dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung 
ihrer eigenen Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 
Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustünde. Das heißt, sie 
werden damit so gestellt, als wären sie durch Ausübung der 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. durch Erfüllung etwaiger 
Wandlungspflichten bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär 
geworden und in diesem Umfang auch bereits bezugsbe-
rechtigt; sie werden für die Wertverwässerung somit – wie 
alle bereits bestehenden Aktionäre – durch den Wert des 
Bezugsrechts entschädigt. Für die Gesellschaft hat diese 
zweite Alternative der Gewährung von Verwässerungsschutz 
den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht 
ermäßigt werden muss; sie dient daher der Gewährleistung 
eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren 
Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren Erfüllung 
einer etwaigen Wandlungspflicht bzw. reduziert die Anzahl der 
in diesem Fall auszugebenden Aktien. Dies kommt auch den 
bestehenden Aktionären zugute, so dass darin zugleich ein 
Ausgleich für die Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr 
Bezugsrecht bleibt als solches bestehen und reduziert sich 
lediglich anteilsmäßig in dem Umfang, in welchem neben den 
bestehenden Aktionären auch den Inhabern der Wandlungs- 
oder Optionsrechte bzw. der mit Wandlungspflichten aus-
gestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 
eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der Ver-
waltung die Möglichkeit, im Falle einer Bezugsrechtsemission 
in sorgfältiger Abwägung der Interessen der Aktionäre und der 
Gesellschaft zwischen beiden dargestellten Alternativen der 
Gewährung von Verwässerungsschutz wählen zu können. 

Schließlich soll im Fall der Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen gegen Sachleistung das Bezugsrecht der Aktionäre 
– auch ohne Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals – ausge-
schlossen werden können. Hierdurch soll sichergestellt wer-
den, dass die Schuldverschreibungen als Akquisitions währung 
eingesetzt werden können, um gezielt bestimmte Vermögens-
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind gemäß § 18 Abs. 2 der Satzung der 
Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktien-
register eingetragen sind und sich in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache rechtzeitig angemeldet haben.  
Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum  
Ablauf des 9. Juni 2016, 24:00 Uhr unter einer der folgenden 
Adressen zugehen:

Per Post unter der Anschrift:

PATRIZIA Immobilien AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

per Telefax unter der Faxnummer +49 89 30903-74675 oder 
elektronisch per E-Mail an anmeldestelle@computershare.de

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung das Anmeldeformular, 
das Ihnen gemeinsam mit der Einladung übersandt wird. Bei 
einer Anmeldung per E-Mail geben Sie bitte in jedem Fall 
Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift und Ihre Aktionärs-
nummer(n) an. Bitte melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie 
eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigen, um 
die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern. 

Maßgeblich für das Stimmrecht in der Hauptversammlung 
ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der 
Hauptversammlung. Sollten Sie als unser Aktionär die Ein-
ladungsunterlagen – etwa weil Sie an dem für den Versand 
maßgeblichen Tag noch nicht im Aktienregister eingetragen 
sind – nicht unaufgefordert per Post erhalten, senden wir sie 
Ihnen auch gerne auf Verlangen zu. Entsprechende Anfragen 
bitten wir an die oben genannte Anmeldeanschrift zu richten.

Mit der Anmeldung zur Hauptversammlung ist keine Sperre 
für die Veräußerung der angemeldeten Aktien verbunden. 

Ferner soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats gestattet sein, das Bezugsrecht auch teilweise als 
unmittelbares und im Übrigen als mittelbares Bezugsrecht 
auszugestalten. So kann es insbesondere zweckmäßig und 
aus Kostengründen im Interesse der Gesellschaft sein, einem 
bezugsberechtigten Großaktionär, der die Abnahme einer 
festen Anzahl von (Teil-)Schuldverschreibungen im Voraus 
zugesagt hat, diese Schuldverschreibungen unmittelbar zum 
Bezug anzubieten, um insoweit die bei einem mittelbaren 
Bezugsrecht für die Gesellschaft anfallenden Gebühren der 
Emissionsbanken zu vermeiden. Für die Aktionäre, denen 
die Schuldverschreibungen im Wege des mittelbaren Be-
zugsrechts angeboten werden, liegt darin keine inhaltliche 
Beschränkung ihres Bezugsrechts. 

Der Vorstand wird jeweils sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung 
der unter Tagesordnungspunkt 10 erbetenen Ermächtigung 
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Interesse der  
Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist; dabei wird er insbeson-
dere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugs-
rechts im Einzelfall sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 
Aktionären angemessen ist. 

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächtigung  
in der jeweils nächsten Hauptversammlung berichten. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft von 76.323.533,00 Euro 
ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
eingeteilt in 76.323.533 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt 
eine Stimme, sodass im Zeitpunkt der Einberufung auf Grund-
lage der Satzung 76.323.533 Stimmrechte bestehen. Die 
Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.
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mächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf stehen 
nachfolgend genannte Adressen zur Verfügung:

 
 Per Post unter der Anschrift:

 PATRIZIA Immobilien AG
 c/o Computershare Operations Center
 80249 München

  per Telefax unter der Faxnummer +49 89 30903-74675 oder 
elektronisch per E-Mail an hauptversammlung@patrizia.ag 

  Im Falle einer E-Mail geben Sie bitte Ihren vollständigen 
Namen, Ihre Anschrift und die Aktionärsnummer(n) an.

  Die Aktionäre können das Formular verwenden, das Ihnen 
zusammen mit den Anmeldeunterlagen oder der Eintritts-
karte übersandt wird. Bitte beachten Sie die Hinweise auf 
den jeweiligen Formularen.

  Am Tag der Hauptversammlung können die Vollmacht, 
ihr Widerruf bzw. der entsprechende Nachweis auch an 
der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
übergeben werden.

2.  Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktio-
närsvereinigungen und anderen ihnen nach § 135 Abs. 8 
und 10 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen 
sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen 
Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere § 135 AktG. Bitte beachten Sie auch die von 
den Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen 
Personen und Institutionen insoweit vorgegebenen Regeln.

  Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so 
kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die 
ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des 
Aktionärs ausüben. Entsprechendes gilt für Aktionärs-
vereinigungen und andere ihnen nach § 135 Abs. 8 und 
10 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen.

Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach er-
folgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt als Aktionär jedoch nur, wer als solcher im 
Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie 
für die Ausübung des Stimmrechts ist der am Tag der Haupt-
versammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand 
maßgeblich. Dieser wird dem Bestand am 9. Juni 2016, 24:00 
Uhr, entsprechen, da aus organisatorischen Gründen vom An-
meldeschluss bis einschließlich zum Tag der Hauptversamm-
lung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen 
werden. Erwerber von Aktien, die hinsichtlich der erworbenen 
Aktien bei Ablauf der Anmeldefrist noch nicht im Aktienregis-
ter eingetragen sind, können daher aus eigenem Recht keine 
Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien ausüben. In 
diesen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis zur 
Umschreibung des Aktienregisters noch bei dem für die be-
treffenden Aktien im Aktienregister eingetragenen Aktionär.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen  
Bevollmächtigten

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr 
Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. 
Auch im Fall der Bevollmächtigung ist der rechtzeitige Zugang 
der Anmeldung bei der Gesellschaft unter einer der angege-
benen Adressen bis zum Ablauf des 9. Juni 2016, 24:00 Uhr, 
durch den Aktionär oder den Bevollmächtigen sicherzustellen. 

1.  Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereini-
gung oder eine sonst in § 135 Abs. 8 und 10 AktG genann-
te Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. 
Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können so-
wohl durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft als auch 
durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden 
erfolgen. Für die Erteilung und den Widerruf der Vollmacht 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie die 
Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevoll-
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bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift und Ihre 
Aktionärsnummer(n) an.

  Am Tag der Hauptversammlung können Vollmacht und Wei-
sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch 
an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
in Textform erteilt, geändert oder widerrufen werden.

  Die Aktionäre können das Formular verwenden, das Ihnen 
zusammen mit den Anmeldeunterlagen oder der Eintritts-
karte übersandt wird. Bitte beachten Sie die Hinweise auf 
den jeweiligen Formularen.

Rechte der Aktionäre

Den Aktionären stehen im Vorfeld der Hauptversammlung 
und in der Hauptversammlung unter anderem die folgenden 
Rechte zu.

1.  Erweiterung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
des Grundkapitals (entspricht 3.816.176,65 Euro) oder 
den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, 
können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt-
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft 
zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 
vor der Versammlung, also bis spätestens Montag, den 
16. Mai 2016, 24:00 Uhr, zugehen. § 122 AktG wurde 
durch das Gesetz zur Änderung des Aktiengesetzes 
(Aktienrechtsnovelle 2016) vom 22. Dezember 2015, 
verkündet im Bundesgesetzblatt am 30. Dezember 2015, 
geändert. Auf Ergänzungsverlangen, die der Gesellschaft 
vor dem 1. Juni 2016 zugehen - und damit auf fristgerech-
te Ergänzungsverlangen im Hinblick auf die ordentliche 
Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG am 
16. Juni 2016 – findet jedoch § 122 AktG in seiner bis 
zum 30. Dezember 2015 geltenden Fassung weiterhin 

3.  Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service 
an, die Stimmrechte aus angemeldeten Aktien in der 
Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter ausüben zu 
lassen. Die Stimmrechtsvertreter können bereits vor der 
Hauptversammlung bevollmächtigt werden. Die Stimm-
rechtsvertreter sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur 
Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche 
Weisung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt vorliegt. 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstim-
mung stattfinden, gilt eine zu diesem Tagesordnungs-
punkt erteilte Weisung für jede Einzelabstimmung. Die 
Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Abstimmung über 
Anträge zur Verfügung, zu denen es mit dieser Einladung 
oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von 
Aktionären nach §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG gibt 
oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht 
werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge 
zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen 
von Aktionären oder zur Einlegung von Widersprüchen 
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.

  Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft können in Textform per Post an

  PATRIZIA Immobilien AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München

  per Telefax unter der Faxnummer +49 89 30903-74675 oder 
elektronisch per E-Mail an hauptversammlung@patrizia.ag 

 erteilt, geändert oder widerrufen werden.

  Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft, ihre Änderung oder ihr Widerruf müssen bis 
zum Ablauf des 9. Juni 2016, 24:00 Uhr, bei der Gesell-
schaft eingegangen sein. Bei Vollmachts- und Weisungs-
erteilung, Änderung oder Widerruf per E-Mail geben Sie 
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Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich 
zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige 
Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter www.
patrizia.ag, dort im Bereich „Investor Relations – Hauptver-
sammlung“, veröffentlichen.

  Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den 
Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche 
Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zu-
sätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen 
braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag auch dann nicht 
zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten und im 
Fall eines Vorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern nicht Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.

3.  Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
  Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlan-

gen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit 
die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-
kunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht 
des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der PATRIZIA Immo bilien AG zu 
den mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG 
näher ausgeführten Voraussetzungen, darf der Vorstand 
die Auskunft verweigern. Ferner kann der Versammlungs-
leiter nach § 20 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 
Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitli-
chen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, 
für einzelne Tagesordnungspunkte und/oder für einzelne 
Frage- und Redebeiträge angemessen festzusetzen.

Anwendung (§ 26h Abs. 4 S. 2 EGAktG). Danach werden 
Ergänzungsverlangen in entsprechender Anwendung von 
§ 142 Abs. 2 S. 2 AktG nur berücksichtigt, wenn der oder 
die Antragsteller nachweisen, dass er/sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung (also 
spätestens seit dem 16. März 2016, 00:00 Uhr) Inhaber 
der erforderlichen Zahl an Aktien ist/sind. Aktienbesitz-
zeiten Dritter werden nach § 70 AktG angerechnet.

  Wir bitten, solche Verlangen an folgende Adresse zu richten:

 PATRIZIA Immobilien AG
 Investor Relations / Hauptversammlung
 Fuggerstraße 26
 86150 Augsburg

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach  
 § 126 Abs. 1, § 127 AktG
  Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, 

Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den 
Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die 
Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht 
werden, müssen sie spätestens 14 Tage vor der Versamm-
lung, d. h. spätestens bis zum 1. Juni 2016, 24:00 Uhr, bei 
der Gesellschaft unter einer der nachfolgenden Adressen 
eingegangen sein: 

 Per Post an: 

 PATRIZIA Immobilien AG
 Investor Relations / Hauptversammlung
 Fuggerstraße 26
 86150 Augsburg

 per Telefax an die Nummer: +49 821 50910-399 
 per E-Mail an die Adresse: hauptversammlung@patrizia.ag 

  Anderweitig adressierte Anträge werden nicht zugänglich 
gemacht. 
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Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung

Die unter den Tagesordnungspunkten 1 und 2 genann-
ten Unter lagen, die Berichte des Vorstands zu den 
Tagesordnungs punkten 8, 9 und 10, weitergehende  
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach  
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG 
sowie die sonstigen Informationen nach § 124a AktG  
sind im Internet unter www.patrizia.ag, dort im Bereich  
„Investor Relations – Hauptversammlung“, zugänglich. 
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden  
Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung zur  
Einsichtnahme aus.

PATRIZIA Immobilien AG
Der Vorstand

SO ERREICHEN SIE DAS KONGRESSZENTRUM 
„KONGRESS AM PARK AUGSBURG“

Mit dem PKW
Aus Richtung München, Nürnberg oder Stuttgart
A8 München-Stuttgart bis zur Anschlussstelle Augsburg/
West. Dort wechseln Sie auf die B17 Richtung Landsberg 
und verlassen die Bundesstraße an der Ausfahrt „Zentrum/
Kongress am Park“. An der Ampel biegen Sie nach links in 
die Bürgermeister-Ackermann-Straße, übergehend in die 
Rosenaustraße und folgen dieser bis zum Ende der Straße. 
Dort biegen Sie rechts in die Gögginger Straße. Nach dem 
Abbiegen stehen Sie direkt neben dem Kongresszentrum.
 
Aus südlicher Richtung kommend – Allgäu, Österreich und 
Schweiz
A96 bis zur Anschlussstelle Landsberg a.L./Nord.  
Dort wechseln Sie auf die B17 in Richtung Augsburg und ver-
lassen die Bundesstraße an der Ausfahrt „Eichleitner straße/
Kongress am Park“. An der Ampel biegen Sie nach rechts in 
die Eichleitnerstraße und folgen dieser bis zum Ende der Stra-
ße. Dort biegen Sie rechts in die Gögginger Straße und folgen 
dieser für ca. 600 m bis zur Linksabbiegerampel (Beschilde-
rung „Kongress am Park“). Nach dem Abbiegen stehen Sie 
direkt neben dem Kongresszentrum.
 
Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen an der  
Sporthalle in der Ulrich-Hofmaier-Straße (ca. 800 m). 
Der ausgeschilderte Fußweg von der Sportanlage zum 
Kongress zentrum beträgt ca. 5 min.
 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom HBF aus: Mit den Straßenbahnlinien 3, 4 oder 6 nur 
eine Haltestelle bis zum Königsplatz. Dort in die Straßen-
bahnlinie 1 (Richtung Göggingen) umsteigen bis direkt zur 
Haltestelle „Kongress am Park“. Fahrzeit gesamt: ca. 5 min.

Ab Königsplatz: Mit der Straßenbahnlinie 1 (Richtung Göggingen) 
direkt zur Haltestelle „Kongress am Park“. Fahrzeit: ca. 2 min.
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Die Anfahrtsskizze ist auch im Internet unter  www.patrizia.ag, 
dort im Bereich „Investor Relations - Hauptversammlung“, 
zugänglich.
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